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ANHANG XIII

Liste nach Artikel24 der Beitrittsakte: Slowenien

1. FREIER WARENVERKEHR

32001 L 0083: Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 

vom 28.11.2001, S.67).

Abweichend von den Qualitäts-, Sicherheits- und Wirksamkeitsanforderungen der Richt-

linie 2001/83/EG behalten die Marktzulassungen für Arzneimittel in den (von Slowenien in einer 

Sprache übermittelten) Verzeichnissen (siehe AnlageA), die vor dem Tag des Beitritts nach 

slowenischem Recht erteilt wurden, ihre Gültigkeit, bis sie entsprechend dem Besitzstand und dem 

in den genannten Verzeichnissen festgelegten Zeitplan erneuert werden bzw. bis zum 31.Dezember 

2007, wenn dies der frühere Zeitpunkt ist. Entgegen den Bestimmungen des TitelsIII Kapitel 4 der 

Richtlinie kommt den unter diese Ausnahme fallenden Marktzulassungen die gegenseitige Anerken-

nung in den Mitgliedstaaten nicht zugute, bis die betreffenden Arzneimittel eine Zulassung nach 

EU-Recht erhalten haben.
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2. FREIZÜGIGKEIT

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

31968 L 0360: Richtlinie 68/360/EWG des Rates vom 15.Oktober 1968 zur Aufhebung der Reise-

und Aufenthaltsbeschränkungen für Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten und ihre Familienangehöri-

gen innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L257 vom 19.10.1968, S. 13), zuletzt geändert durch:

− 11994 N: Akte über die Beitrittsbedingungen und die Anpassungen der Verträge- Beitritt der 

Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden (ABl.C 241 

vom 29.8.1994, S. 21)

31968R 1612: Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Frei-

zügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L257 vom 19.10.1968, S.2), zuletzt 

geändert durch: 

− 31992R 2434: Verordnung(EWG) Nr. 2434/92 des Rates vom 27.7.1992 (ABl. L 245 vom 

26.8.1992, S. 1)

31996 L 0071: Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.Dezember 

1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen 

(ABl. L 18 vom 21.1.1997, S. 1)
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1. Hinsichtlich der Freizügigkeit von Arbeitnehmern und der Dienstleistungsfreiheit mit 

vorübergehender Entsendung von Arbeitskräften im Sinne des Artikels1 der Richt-

linie96/71/EG gelten Artikel 39 und Artikel 49 Absatz1 des EG-Vertrags zwischen 

Slowenien einerseits und Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Deutschland, 

Estland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Ungarn, den Niederlanden, Österreich, Polen, Portugal, der Slowakei, Finnland, Schweden 

und dem Vereinigten Königreich andererseits in vollem Umfang nur vorbehaltlich der Über-

gangsbestimmungen der Nummern 2 bis 14.

2. Abweichend von den Artikeln 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und bis zum Ende 

eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag des Beitritts werden die derzeitigen Mitglied-

staaten nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen anwenden, um 

den Zugang slowenischer Staatsangehöriger zu ihren Arbeitsmärkten zu regeln. Die derzeiti-

gen Mitgliedstaaten können solche Maßnahmen bis zum Ende eines Zeitraums von fünf 

Jahren nach dem Tag des Beitritts weiter anwenden. 

Slowenische Staatsangehörige, die am Tag des Beitritts rechtmäßig in einem derzeitigen Mit-

gliedstaat arbeiten und für einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten oder länger 

zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats zugelassen waren, haben Zugang zum Arbeitsmarkt 

dieses Mitgliedstaats, aber nicht zum Arbeitsmarkt anderer Mitgliedstaaten, die nationale 

Maßnahmen anwenden.

Slowenische Staatsangehörige, die nach dem Beitritt für einen ununterbrochenen Zeitraum 

von 12Monaten oder länger zum Arbeitsmarkt eines derzeitigen Mitgliedstaats zugelassen 

waren, genießen dieselben Rechte.
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Die in den Unterabsätzen 2 und 3 genannten slowenischen Staatsangehörigen verlieren die 

dort gewährten Rechte, wenn sie den Arbeitsmarkt des derzeitigen Mitgliedstaats freiwillig 

verlassen.

Slowenischen Staatsangehörigen, die am Tag des Beitritts oder während eines Zeitraums, in 

dem nationale Maßnahmen angewandt werden, rechtmäßig in einem derzeitigen Mitgliedstaat 

arbeiten und weniger als 12Monate zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats zugelassen 

waren, werden diese Rechte nicht gewährt.

3. Vor Ende eines Zeitraums von zwei Jahren nach dem Tag des Beitritts wird der Rat die 

Funktionsweise der Übergangsregelungen nach Nummer 2 anhand eines Berichts der 

Kommission überprüfen.

Bei Abschluss dieser Überprüfung und spätestens am Ende eines Zeitraums von zwei Jahren 

nach dem Beitritt teilen die derzeitigen Mitgliedstaaten der Kommission mit, ob sie weiterhin 

nationale oder sich aus bilateralen Vereinbarungen ergebende Maßnahmen anwenden, oder ob 

sie künftig die Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 anwenden möchten. 

Erfolgt keine derartige Mitteilung, so gelten die Artikel 1 bis 6 der Verordnung(EWG) 

Nr. 1612/68.

4. Auf Ersuchen Sloweniens kann eine weitere Überprüfung vorgenommen werden. Dabei findet 

das unter Nummer 3 genannte Verfahren Anwendung, das innerhalb von sechs Monaten nach 

Erhalt des Ersuchens Sloweniens abzuschließen ist.
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5. Ein Mitgliedstaat, der am Ende des unter Nummer 2 genannten Zeitraums von fünf Jahren 

nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen beibehält, kann im 

Falle schwerwiegender Störungen seines Arbeitsmarktes oder der Gefahr derartiger Störungen 

nach entsprechender Mitteilung an die Kommission diese Maßnahmen bis zum Ende des 

Zeitraums von sieben Jahren nach dem Tag des Beitritts weiter anwenden. Erfolgt keine 

derartige Mitteilung, so gelten die Artikel1 bis6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68.

6. Während des Zeitraums von sieben Jahren nach dem Tag des Beitritts werden die 

Mitgliedstaaten, in denen gemäß den Nummern 3, 4 oder 5 die Artikel 1 bis 6 der Verordnung 

(EWG) Nr.1612/68 für slowenische Staatsangehörige gelten und die während dieses 

Zeitraums Staatsangehörigen Sloweniens zu Kontrollzwecken Arbeitsgenehmigungen 

erteilen, dies automatisch tun.

7. Die Mitgliedstaaten, in denen gemäß den Nummern 3, 4 oder 5 die Artikel 1 bis 6 der Ver-

ordnung (EWG) Nr. 1612/68 für slowenische Staatsangehörige gelten, können bis zum Ende 

eines Zeitraums von sieben Jahren nach dem Beitritt die in den folgenden Absätzen beschrie-

benen Verfahren anwenden.
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Wenn einer der Mitgliedstaaten im Sinne des Unterabsatzes 1 auf seinem Arbeitsmarkt 

Störungen erleidet oder voraussieht, die eine ernstliche Gefährdung des Lebensstandards oder 

des Beschäftigungsstandes in einem bestimmten Gebiet oder Beruf mit sich bringen könnten, 

unterrichtet dieser Mitgliedstaat die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten und 

übermittelt diesen alle zweckdienlichen Angaben. Der Mitgliedstaat kann die Kommission auf 

der Grundlage dieser Unterrichtung um die Erklärung ersuchen, dass die Anwendung der 

Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 zur Wiederherstellung der normalen 

Situation in diesem Gebiet oder Beruf ganz oder teilweise ausgesetzt wird. Die Kommission 

trifft über die Aussetzung und deren Dauer und Geltungsbereich spätestens zwei Wochen, 

nachdem sie mit dem Ersuchen befasst wurde, eine Entscheidung und unterrichtet den Rat 

von dieser Entscheidung. Binnen zwei Wochen nach der Entscheidung der Kommission kann 

jeder Mitgliedstaat beantragen, dass diese Entscheidung vom Rat rückgängig gemacht oder 

geändert wird. Der Rat beschließt binnen zwei Wochen mit qualifizierter Mehrheit über 

diesen Antrag.

Ein Mitgliedstaat im Sinne des Unterabsatzes 1 kann in dringenden und außergewöhnlichen 

Fällen die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr.1612/68 aussetzen und 

dies der Kommission unter Angabe von Gründen nachträglich mitteilen.
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8. Solange die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 gemäß den 

Nummern 2 bis 5 und 7 ausgesetzt ist, findet Artikel 11 der Verordnung auf Staatsangehörige 

der derzeitigen Mitgliedstaaten in Slowenien und auf slowenische Staatsangehörige in den 

derzeitigen Mitgliedstaaten unter folgenden Bedingungen Anwendung:

− die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung, die am Tag des Beitritts bei dem Arbeitnehmer im Hoheitsgebiet eines 

Mitgliedstaats ihren rechtmäßigen Wohnsitz hatten, haben nach dem Beitritt sofortigen 

Zugang zum Arbeitsmarkt dieses Mitgliedstaats. Dies gilt nicht für die Familienangehö-

rigen eines Arbeitnehmers, der weniger als 12Monate rechtmäßig zu dem Arbeitsmarkt 

des betreffenden Mitgliedstaates zugelassen war;

− die Familienangehörigen eines Arbeitnehmers nach Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a der 

Verordnung, die ab einem Zeitpunkt nach dem Beitritt, aber während des Zeitraums der 

Anwendung der genannten Übergangsregelungen bei dem Arbeitnehmer im 

Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ihren rechtmäßigen Wohnsitz hatten, haben Zugang 

zum Arbeitsmarkt des betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie mindestens achtzehn 

Monate in dem betreffenden Mitgliedstaat ihren Wohnsitz hatten oder ab dem dritten 

Jahr nach dem Beitritt, wenn dieser Zeitpunkt früher liegt.

Günstigere nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen bleiben von 

diesen Bestimmungen unberührt.
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9. Soweit bestimmte Vorschriften der Richtlinie 68/360/EWG nicht von den Vorschriften der 

Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 getrennt werden können, deren Anwendung gemäß den 

Nummern 2 bis 5 und 7 und 8 aufgeschoben wird, können Slowenien und die derzeitigen 

Mitgliedstaaten in dem Maße, wie es für die Anwendung der Nummern 2 bis 5 und7 und8 

erforderlich ist, von diesen Vorschriften abweichen.

10. Werden nationale oder sich aus bilateralen Abkommen ergebende Maßnahmen von den der-

zeitigen Mitgliedstaaten gemäß den oben genannten Übergangsregelungen angewandt, so 

kann Slowenien gleichwertige Maßnahmen gegenüber den Staatsangehörigen des betref-

fenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten beibehalten.

11. Wird die Anwendung der Artikel 1 bis 6 der Verordnung (EWG) Nr.1612/68 von einem der 

derzeitigen Mitgliedstaaten ausgesetzt, so kann Slowenien gegenüber der Tschechischen 

Republik, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Polen und der Slowakei die unter Nummer7 

festgelegten Verfahren anwenden. In dieser Zeit werden Arbeitsgenehmigungen, die 

Slowenien Staatsangehörigen der Tschechischen Republik, Estlands, Lettlands, Litauens, 

Ungarns, Polens und der Slowakei zu Kontrollzwecken ausstellt, automatisch erteilt. 

12. Jeder derzeitige Mitgliedstaat, der nationale Maßnahmen gemäß den Nummern 2 bis 5 und 7 

bis 9 anwendet, kann im Rahmen seiner einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine größere 

Freizügigkeit einführen als sie am Tag des Beitritts bestand, einschließlich des uneinge-

schränkten Zugangs zum Arbeitsmarkt. Ab dem dritten Jahr nach dem Beitritt kann jeder der-

zeitige Mitgliedstaat, der nationale Maßnahmen anwendet, jederzeit beschließen, stattdessen 

die Artikel 1 bis 6 der Verordnung(EWG) Nr.1612/68 anzuwenden. Die Kommission wird 

über derartige Beschlüsse unterrichtet.
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13. Um tatsächlichen oder drohenden schwerwiegenden Störungen in bestimmten empfindlichen 

Dienstleistungssektoren auf ihren Arbeitsmärkten zu begegnen, die sich in bestimmten 

Gebieten aus der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen im Sinne des Arti-

kels 1 der Richtlinie 96/71/EG ergeben könnten, können Deutschland und Österreich, solange 

sie gemäß den vorstehend festgelegten Übergangsbestimmungen nationale Maßnahmen oder 

Maßnahmen aufgrund von bilateralen Vereinbarungen über die Freizügigkeit slowenischer 

Arbeitnehmer anwenden, nach Unterrichtung der Kommission von Artikel 49 Absatz 1 des 

EG-Vertrags abweichen, um im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen durch in 

Slowenien niedergelassene Unternehmen die zeitweilige grenzüberschreitende Beschäftigung 

von Arbeitnehmern einzuschränken, deren Recht, in Deutschland oder Österreich eine Arbeit 

aufzunehmen, nationalen Maßnahmen unterliegt.

Folgende Dienstleistungssektoren können von der Abweichung betroffen sein:

− in Deutschland

Sektor NACE-Code(*), sofern nicht anders 

angegeben

Baugewerbe, einschließlich verwandte 

Wirtschaftszweige

45.1 bis 4;

Im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG auf-

geführte Tätigkeiten

Reinigung von Gebäuden, Inventar und 

Verkehrsmitteln

74.70 Reinigung von Gebäuden, 

Inventar und Verkehrsmitteln

Sonstige Dienstleistungen 74.87 Nur Tätigkeiten von Innen-

dekorateuren
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− in Österreich 

Sektor NACE-Code(*), sofern nicht anders 

angegeben

Erbringung von gärtnerischen Dienst-

leistungen

01.41

Be- und Verarbeitung von Natursteinen 

a.n.g.

26.7

Herstellung von Stahl- und Leichtmetall-

konstruktionen

28.11 

Baugewerbe, einschließlich verwandter 

Wirtschaftszweige

45.1 bis 4;

Im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG auf-

geführte Tätigkeiten

Schutzdienste 74.60 

Reinigung von Gebäuden, Inventar und 

Verkehrsmitteln

74.70 

Hauskrankenpflege 85.14

Sozialwesen a.n.g. 85.32 

(*) NACE: siehe 31990 R 3037: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 
9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der 
Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1), zuletzt geändert durch 
32002R 0029: Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19.12.2001 (ABl. 
L 6 vom 10.1.2002, S. 3).
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In dem Maße, wie Deutschland oder Österreich nach Maßgabe der vorstehenden Unterabsätze 

von Artikel 49 Absatz 1 des EG-Vertrags abweichen, kann Slowenien nach Unterrichtung der 

Kommission gleichwertige Maßnahmen ergreifen.

Die Anwendung dieser Nummer darf nicht zu Bedingungen für die zeitweilige Freizügigkeit 

von Arbeitnehmern im Rahmen der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen 

zwischen Deutschland bzw. Österreich und Slowenien führen, die restriktiver sind als die zum 

Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags geltenden Bedingungen.

14. Die Anwendung der Nummern 2 bis 5 und 7 bis 12 darf nicht zu Bedingungen für den Zugang 

slowenischer Staatsangehöriger zu den Arbeitsmärkten der derzeitigen Mitgliedstaaten führen, 

die restriktiver sind, als die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Beitrittsvertrags geltenden 

Bedingungen.

Ungeachtet der Anwendung der Bestimmungen unter den Nummern 1 bis 13 räumen die 

derzeitigen Mitgliedstaaten während der Dauer der Anwendung nationaler oder sich aus 

bilateralen Vereinbarungen ergebender Maßnahmen Arbeitnehmern, die Staatsangehörige 

eines Mitgliedstaats sind, beim Zugang zu ihren Arbeitsmärkten Vorrang vor Arbeitnehmern 

ein, die Staatsangehörige eines Drittstaats sind.
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Slowenische Wanderarbeitnehmer und ihre Familien, die rechtmäßig in einem anderen Mit-

gliedstaat ihren Wohnsitz haben und dort arbeiten, oder Wanderarbeitnehmer aus anderen 

Mitgliedstaaten und ihre Familien, die rechtmäßig in Slowenien ihren Wohnsitz haben und 

dort arbeiten, dürfen nicht restriktiver behandelt werden als dieselben Personen aus 

Drittstaaten, die in diesem Mitgliedstaat bzw. Slowenien ihren Wohnsitz haben und dort 

arbeiten. Darüber hinaus dürfen Wanderarbeitnehmer aus Drittländern, die in Slowenien ihren 

Wohnsitz haben und dort arbeiten, gemäß dem Grundsatz der Gemeinschaftspräferenz nicht 

günstiger behandelt werden als slowenische Staatsangehörige.

3. FREIER DIENSTLEISTUNGSVERKEHR

1. 31986 L 0635: Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. Dezember 1986 über den Jahres-

abschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und anderen Finanzinstituten (ABl.L 372 

vom 31.12.1986, S.1), geändert durch:

– 32001L 0065: Richtlinie 2001/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27.9.2001 (ABl.L 283 vom 27.10.2001, S.28)

In Slowenien gilt die Richtlinie 86/635/EWG bis zum 31.Dezember 2004 nicht für Sparkassen und 

Kreditinstitute, die vor dem 20.Februar 1999 gegründet wurden.
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2. 31994 L 0019: Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.Mai 

1994 über Einlagensicherungssysteme (ABl.L 135 vom 31.5.1994, S.5)

In Slowenien gilt die Richtlinie 94/19/EG bis zum 31.Dezember 2004 nicht für Sparkassen und 

Kreditinstitute, die vor dem 20.Februar 1999 gegründet wurden.

Bis zum 31.Dezember 2005 dürfen weder die Höhe noch der Umfang der Deckung, die in 

Slowenien von einem Kreditinstitut aus einem anderen Mitgliedstaat geboten wird, den Betrag und 

den Umfang der von dem entsprechenden Sicherungssystem in Slowenien gewährten Deckung 

überschreiten.

3. 31997 L 0009: Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3März 

1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl.L 84 vom 26.3.1997, S.22)

Abweichend von der Richtlinie97/9/EG dürfen bis zum 31.Dezember 2005 weder die Höhe noch 

der Umfang der Deckung, die in Slowenien von einer Wertpapierfirma aus einem anderen 

Mitgliedstaat geboten wird, den Betrag und den Umfang der von dem entsprechenden 

Entschädigungssystem in Slowenien gewährten Entschädigung überschreiten.
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4. 32000 L 0012: Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20.März 2000 über die Aufnahme und Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (ABl.L 126 vom 

26.5.2000, S.1), geändert durch:

– 32000 L 0028: Richtlinie 2000/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18.9.2000 (ABl.L 275 vom 27.10.2000, S.37)

In Slowenien gilt die Richtlinie 2000/12/EG bis zum 31.Dezember 2004 nicht für Sparkassen und 

Kreditinstitute, die vor dem 20.Februar 1999 gegründet wurden.

4. FREIER KAPITALVERKEHR

Vertrag über die Europäische Union

Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Im Zusammenhang mit dem Immobilienmarkt kann Slowenien die in Artikel 37 dieser Akte 

vorgesehene allgemeine Schutzklausel für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren ab dem Tag des 

Beitritts in Anspruch nehmen.
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5. LANDWIRTSCHAFT

A. LANDWIRTSCHAFTSRECHT

1. 31966R 0136: VerordnungNr. 136/66/EWG des Rates vom 22. September 1966 über die 

Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette (ABl. P172 vom 30.9.1966, S.3025), 

zuletzt geändert durch:

– 32001 R 1513: Verordnung(EG) Nr. 1513/2001 des Rates vom 23.7.2001 (ABl. L201 vom 

26.7.2001, S. 4)

Slowenien darf abweichend von Artikel 33 der Verordnung  Nr. 136/66/EWG während eines 

Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tag des Beitritts nach Maßgabe der nachstehenden degressiven 

Sätze staatliche Beihilfen für die Erzeugung von Ölkürbissen gewähren: 100% für die ersten drei 

Jahre, 80% für das vierte und 50% für das fünfte Jahr.

Slowenien legt der Kommission jährlich einen Bericht über die Durchführung der Maßnahmen für 

staatliche Beihilfen vor, in dem die Form der Beihilfen und die Beträge angegeben werden.
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2. 31999R 1493: Verordnung(EWG) Nr.1493/1999 des Rates vom 17.Mai 1999 über die 

gemeinsame Marktorganisation für Wein (ABl.L 179 vom 14.7.1999, S.1), zuletzt geändert durch:

– 32001R 2585: Verordnung(EG) Nr. 2585/2001 des Rates vom 19.12.2001 (ABl. L345 vom 

29.12.2001, S. 10)

a) Abweichend von Anhang V Abschnitt C Nummer 2 Buchstabe e und Anhang VI Abschnitt E 

Nummer 3 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 darf in den drei aufeinander 

folgenden Weinwirtschaftsjahren 2004/2005, 2005/2006 und 2006/2007 für das Primorska-

Weinanbaugebiet von dem für Tafelweine und Qualitätsweine b.A. der Weinbauzone CII 

geltenden natürlichen Mindestalkoholgehalt abgewichen werden, wenn die klimatischen 

Bedingungen oder die Weinbauverhältnisse außerordentlich ungünstig sind und verhindern, 

dass der für die Weinbauzone C II vorgeschriebene natürliche Mindestalkoholgehalt erreicht 

wird. Allerdings darf dieser Mindestgehalt nicht niedriger als der für Tafelweine und 

Qualitätsweine b.A. der Weinbauzone C I a geltende natürliche Mindestalkoholgehalt sein.

b) Slowenien legt der Kommission spätestens drei Monate vor Ablauf des dritten 

Weinwirtschaftsjahrs (2006/2007) einen ausführlichen Bericht über den natürlichen 

Mindestalkoholgehalt der in der Primorska-Region verwendeten Rebsorten vor. Die 

Kommission wird vor Ablauf des dritten Weinwirtschaftsjahrs (2006/2007) auf der Grundlage 

dieses Berichts bewerten, ob für das Primorska-Weinbaugebiet der für die Weinbauzone CII 

geltende natürliche Mindestalkoholgehalt erreicht werden kann, und gegebenenfalls geeignete 

Maßnahmen treffen.
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c) Die Kommission kann die Regelung nach Buchstabe a um zwei weitere Weinwirtschaftsjahre 

verlängern, und zwar insbesondere dann, wenn sich ergibt, dass der Zeitraum für die 

Erhebung repräsentativer Daten darüber, ob die Anforderungen der Weinbauzone C II erfüllt 

werden, nicht ausreicht.

d) In Bezug auf "Teran-PTP-Kras"-Wein wird die Kommission eigens bewerten, ob in den zur 

Erzeugung von "Teran-PTP-Kras"- Wein bepflanzten Rebflächen der für die Weinbauzone C 

II geltende natürliche Mindestalkoholgehalt von 9,5 % vol. erreicht werden kann.

e) Slowenien legt der Kommission spätestens drei Monate vor Ablauf des dritten 

Weinwirtschaftsjahrs (2006/2007) einen ausführlichen Bericht über den natürlichen 

Mindestalkoholgehalt der für die Erzeugung von "Teran-PTP-Kras"-Wein verwendeten 

Rebsorten vor. Die Kommission wird vor Ablauf der Übergangszeit auf der Grundlage dieses 

Berichts bewerten, ob bei "Teran-PTP-Kras-" Wein der für die Weinbauzone CII geltende 

natürliche Mindestalkoholgehalt erreicht werden kann, und gegebenenfalls geeignete 

Maßnahmen treffen.

f) Die Kommission wendet bei der Umstrukturierungshilfe für Rebflächen im Weinanbaugebiet 

Primorska in der Republik Slowenien gemäß Artikel14 der Verordnung (EG) Nr.1493/1999 

objektive Kriterien an und berücksichtigt besondere Situationen und Bedürfnisse. Slowenien 

erhält diese Umstrukturierungsbeihilfe ab dem Weinwirtschaftsjahr 2004/2005.
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B. VETERINÄR- UND PFLANZENSCHUTZRECHT

I. VETERINÄRRECHT

31999L 0074: Richtlinie 1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von 

Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen (ABl. L 203 vom 3.8.1999, S. 53)

In Anlage B aufgeführte Betriebe Sloweniens können bis zum 31. Dezember 2009 Käfige, die die 

Mindestanforderungen nach Artikel 5 Absatz 1 Nummern 4 und 5 der Richtlinie1999/74/EG nicht 

erfüllen, weiter verwenden, vorausgesetzt die Käfige sind auf mindestens 65% der Käfigfläche 

mindestens 37 cm hoch, an keiner Stelle niedriger als 31 cm und der Neigungswinkel des Bodens 

beträgt höchstens 16%.

Legehennen, die sich am Tag des Beitritts in der Legephase befinden, können in Käfigen gehalten 

werden, die den strukturellen Anforderungen des Artikels 5 Absatz 1 Nummer 1 nicht genügen, 

vorausgesetzt sie verfügen über eine Bodenfläche von mindestens 450 cm2 pro Henne. Slowenien 

stellt sicher, dass die Mindestbodenfläche zu Beginn des neuen Produktionszyklus, spätestens 

jedoch am 1. Dezember 2004, uneingeschränkt die Anforderungen des Artikels5 Absatz1 Nummer 

1 erfüllt.
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II. PFLANZENSCHUTZRECHT

32002L 0053: Richtlinie 2002/53/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über einen gemeinsamen 

Sortenkatalog für landwirtschaftliche Pflanzenarten (ABl. L193 vom 20.7.2002, S.1)

32002L 0055: Richtlinie 2002/55/EG des Rates vom 13. Juni 2002 über den Verkehr mit Gemüse-

saatgut (ABl. L193 vom 20.7.2002, S.33)

Slowenien kann für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Tag des Beitritts die Anwendung der 

Richtlinien 2002/53/EG und 2002/55/EG im Hinblick auf die Vermarktung von Saatgut derjenigen 

Sorten in seinem Hoheitsgebiet, die in seinen jeweiligen nationalen Sortenkatalogen für 

landwirtschaftliche Pflanzenarten und Arten von Gemüsepflanzen aufgeführt und nach den 

Bestimmungen dieser Richtlinien nicht amtlich zugelassen worden sind, aufschieben. Während 

dieses Zeitraums darf derartiges Saatgut jedoch nicht im Hoheitsgebiet anderer Mitgliedstaaten 

vermarktet werden.
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6. STEUERWESEN

1. 31977 L0388: Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17.Mai 1977 zur Harmoni-

sierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern- Gemeinsames 

Mehrwertsteuersystem: einheitliche steuerpflichtige Bemessungsgrundlage (ABl.L 145 vom 

13.6.1977, S.1), zuletzt geändert durch:

− 32002 L 0038: Richtlinie2002/38/EG des Rates vom 7.5.2002 (ABl.L 128 vom 15.5.2002, 

S.41)

a) Abweichend von Artikel12 Absatz3 Buchstabea der Richtlinie 77/388/EWG darf Slowenien 

i) bis zum 31.Dezember 2007 oder bis zum Ablauf der in Artikel 28l der Richtlinie genannten 

Übergangszeit - je nachdem, welcher Zeitpunkt der frühere ist - einen ermäßigten MWSt-Satz 

von nicht weniger als 8,5% auf die Zubereitung von Mahlzeiten und ii)bis zum 

31.Dezember 2007 einen ermäßigten MWSt-Satz von nicht weniger als 5% auf die Errich-

tung, Renovierung und Instandhaltung von Wohngebäuden in einem nicht sozialpolitischen 

Kontext, ausgenommen jedoch Baumaterial, beibehalten.

b) Bei der Anwendung von Artikel28 Absatz3 Buchstabeb der Richtlinie 77/388/EWG kann 

Slowenien eine Mehrwertsteuerbefreiung für den internationalen Personenverkehr gemäß 

AnhangF Nummer17 der Richtlinie beibehalten, solange dieselbe Befreiung in einem der 

derzeitigen Mitgliedstaaten angewandt wird oder, falls dies früher eintritt, bis die Bedingung 

gemäß Artikel 28 Absatz 4 der Richtlinie erfüllt ist.
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2. 31992 L 0079: Richtlinie 92/79/EWG des Rates vom 19.Oktober 1992 zur Annäherung der 

Verbrauchsteuern auf Zigaretten (ABl.L 316 vom 31.10.92, S.8), zuletzt geändert durch:

− 32002L 0010: Richtlinie2002/10/EG des Rates vom 12.2.2002 (ABl.L 46 vom 16.2.2002, 

S.26)

Abweichend von Artikel2 Absatz1 der Richtlinie 92/79/EWG darf Slowenien die Anwendung der 

globalen Mindestverbrauchsteuer von 60EUR  bzw. 64EUR je 1000Zigaretten der gängigsten 

Preisklasse bis zum 31.Dezember 2007 aufschieben, sofern Slowenien während dieses Zeitraums 

seine Verbrauchsteuersätze schrittweise an die in der Richtlinie vorgesehene globale 

Mindestverbrauchsteuer angleicht.

Unbeschadet des Artikels 8 der Richtlinie 92/12/EWG des Rates über das allgemeine System, den 

Besitz, die Beförderung und die Kontrolle verbrauchsteuerpflichtiger Waren1 und nach Unter-

richtung der Kommission können die Mitgliedstaaten, solange die genannte Ausnahmeregelung gilt, 

für aus Slowenien in ihr Hoheitsgebiet ohne Entrichtung weiterer Verbrauchsteuern mitgebrachte 

Zigaretten die gleichen Mengenbeschränkungen wie für Zigaretten aufrechterhalten, die aus Dritt-

ländern eingeführt werden. Die Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, 

können die erforderlichen Kontrollen durchführen, sofern dadurch das einwandfreie Funktionieren 

des Binnenmarktes nicht beeinträchtigt wird.

1 ABl. L 76 vom 23.3.1992, S.1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2000/47/EG des Rates 
(ABl. L 193 vom 29.7.2000, S.73).
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7. SOZIALPOLITK UND BESCHÄFTIGUNG

1. 31986L 0188: Richtlinie 86/188/EWG des Rates vom 12.Mai 1986 über den Schutz der 

Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz (ABl.L 137 vom 24.5.1986, S.28), 

zuletzt geändert durch:

– 31998L 0024: Richtlinie98/24/EG des Rates vom 7.4.1998 (ABl.L 131 vom 5.5.1998, 

S.11)

Die Richtlinie 86/188/EWG gilt in Slowenien bis 31. Dezember 2005 nicht. 

Slowenien wird der Kommission ab dem Tag des Beitritts und bis zum Ende des genannten Zeit-

raums weiterhin regelmäßig aktualisierte Informationen über den Zeitplan und die Maßnahmen zur 

Einhaltung der Richtlinie vorlegen. 

2. 31991L 0322: Richtlinie 91/322/EWG der Kommission vom 29. Mai 1991 zur Festsetzung 

von Richtgrenzwerten zur Durchführung der Richtlinie 80/1107/EWG des Rates über den Schutz 

der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische, physikalische und biologische Arbeits-

stoffe bei der Arbeit (ABl. L 177 vom 5.7.1991, S. 22)

Die Richtlinie 91/322/EWG gilt in Slowenien bis 31. Dezember 2005 nicht. 
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Slowenien wird der Kommission ab dem Tag des Beitritts und bis zum Ende des genannten Zeit-

raums weiterhin regelmäßig aktualisierte Informationen über den Zeitplan und die Maßnahmen zur 

Einhaltung der Richtlinie vorlegen. 

3. 31998L 0024: Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit 

und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 

(vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels16 Absatz1 der Richtlinie89/391/EWG) (ABl. 

L 131 vom 5.5.1998, S. 11)

Die Richtlinie 98/24/EG gilt in Slowenien bis 31. Dezember 2005 nicht. 

Slowenien wird der Kommission ab dem Tag des Beitritts und bis zum Ende des genannten Zeit-

raums weiterhin regelmäßig aktualisierte Informationen über den Zeitplan und die Maßnahmen zur 

Einhaltung der Richtlinie vorlegen. 

4. 32000L 0039: Richtlinie 2000/39/EG der Kommission vom 8. Juni 2000 zur Festlegung 

einer ersten Liste von Arbeitsplatz-Richtgrenzwerten in Durchführung der Richtlinie 98/24/EG des 

Rates zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch 

chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. L 142 vom 16.6.2000, S.47)

Die Richtlinie 2000/39/EWG gilt in Slowenien bis 31. Dezember 2005 nicht. 
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Slowenien wird der Kommission ab dem Tag des Beitritts und bis zum Ende des genannten Zeit-

raums weiterhin regelmäßig aktualisierte Informationen über den Zeitplan und die Maßnahmen zur 

Einhaltung der Richtlinie vorlegen. 

5. 32000L 0054: Richtlinie 2000/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18.September 2000 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische 

Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Siebte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 

89/391/EWG) (ABl. L 262 vom 17.10.2000, S. 21)

Die Richtlinie 2000/54/EWG gilt in Slowenien bis 31. Dezember 2005 nicht. 

Slowenien wird der Kommission ab dem Tag des Beitritts und bis zum Ende des genannten Zeit-

raums weiterhin regelmäßig aktualisierte Informationen über den Zeitplan und die Maßnahmen zur 

Einhaltung der Richtlinie vorlegen. 
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8. ENERGIE

31968L 0414: Richtlinie68/414/EWG des Rates vom 20.Dezember 1968 zur Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten der EWG, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten 

(ABl. L 308 vom 23.12.1968, S.14), zuletzt geändert durch:

– 31998L 0093: Richtlinie98/93/EG des Rates vom 14.12.1998 (ABl.L 358 vom 31.12.1998, 

S.100)

Abweichend von Artikel1 Absatz1 der Richtlinie 68/414/EWG gelten in Slowenien die Anforde-

rungen an die Mindestvorräte an Erdölerzeugnissen bis zum 31.Dezember 2005 nicht. Slowenien 

stellt sicher, dass seine Mindestvorräte an Erdölerzeugnissen für jede der in Artikel2 genannten 

Kategorien von Erdölerzeugnissen mindestens dem nach dem Tagesdurchschnitt errechneten 

Inlandsverbrauch gemäß Artikel1 Absatz1 für die folgende Anzahl von Tagen entsprechen:

− 66Tage ab dem Tag des Beitritts; 

− 75 Tage ab dem 31. Dezember 2004; 

− 90 Tage ab dem 31. Dezember 2005.
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9. UMWELT

A. ABFALLENTSORGUNG

31994L 0062: Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.Dezember 

1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (ABl.L 365 vom 31.12.1994, S.10) 

Abweichend von Artikel6 Absatz1 Buchstabena und b der Richtlinie 94/62/EG erreicht Slowenien 

die Ziele für die Verwertung und stoffliche Verwertung folgender Verpackungsabfälle bis 

31.Dezember 2007, wobei folgende Zwischenziele einzuhalten sind: 

− stoffliche Verwertung von Kunststoffen: 9Gewichtsprozent bis zum Tag des Beitritts, 12% 

für 2004, 13% für 2005 und 14% für 2006;

− Gesamtverwertungsquote: 36Gewichtsprozent bis zum Tag des Beitritts, 40% für 2004, 

44% für 2005 und 48% für 2006.

B. WASSERQUALITÄT

31991 L 0271: Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom 21.Mai 1991 über die Behandlung von 

kommunalem Abwasser (ABl.L 135 vom 30.5.1991, S. 40), geändert durch:

– 31998L 0015: Richtlinie98/15/EG der Kommission vom 27.2.1998 (ABl. L67 vom 7.3.1998, 

S.29)
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Abweichend von den Artikeln 3 und 4 und von Artikel5 Absatz2 der Richtlinie 91/271/EWG gel-

ten die Anforderungen an Kanalisationen und an die Behandlung von kommunalem Abwasser in 

Slowenien bis zum 31.Dezember 2015 nicht in vollem Umfang, wobei jedoch folgende Zwischen-

ziele einzuhalten sind:

– Bis 31.Dezember 2008 ist für Gemeinden mit mehr als 10000 EW in empfindlichen 

Gebieten die Einhaltung der Richtlinie zu gewährleisten;

− bis 31. Dezember 2010 ist für Gemeinden mit mehr als 15000 EW die Einhaltung der Richt-

linie zu gewährleisten.

C. BEKÄMPFUNG DER INDUSTRIELLEN UMWELTBELASTUNG UND 

RISIKOMANAGEMENT

31996L 0061: Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Ver-

meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (ABl. L 257 vom 10.10.1996, S. 26)
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Abweichend von Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie 96/61/EG des Rates gelten die Auflagen für die 

Erteilung von Genehmigungen für bestehende Anlagen in Slowenien für die nachstehend aufge-

führten Anlagen bis zu dem jeweils angegebenen Datum nicht, soweit es um die Pflicht geht, diese 

Anlagen in Übereinstimmung mit den Emissionsgrenzwerten, äquivalenten Parametern oder äqui-

valenten technischen Maßnahmen auf der Grundlage der besten verfügbaren Techniken gemäß Ar-

tikel 9 Abätze 3 und 4 zu betreiben:

– SŽ Acroni, Jesenice, 30. Oktober 2010;

– SŽ Metal Ravne, Koroškem, 30. Oktober 2011;

– IMP Livar, Ivančna Gorica, , 30. Oktober 2008;

– Mariborska livarna, Maribor, 30. Oktober 2011;

– IGM Zagorje, Zagorje, 30. Oktober 2011;

– Steklarna Rogaška, Rogaška, 30. Oktober 2010;

– Komunala Nova Gorica, Nova Gorica, 30. Oktober 2008;

– Komunala Trbovlje, Trbovlje, 30. Oktober 2008;

– Radeče papir, Radeče, 30. Oktober 2010;

– Industrija usnja Vrhnika, Vrhnika, 30. Oktober 2010;

– Ljubljanske mlekarne, Ljubljana, 30. Oktober 2011;

– Kmetijski kombinat Ptuj, Ptuj, 30. Oktober 2010;

– Farma Ihan, Domžale, 30. Oktober 2010;

– Farma Stična, Stična, 30. Oktober 2010;

– Ljutomerčan Cven, Cven, 30. Oktober 2010.
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Für diese Anlagen werden vor dem 30. Oktober 2007 vollständig koordinierte Genehmigungen aus-

gestellt, die einzelne verbindliche Zeitpläne für die Erreichung der vollständigen Einhaltung 

beinhalten. Diese Genehmigungen gewährleisten, dass die generellen Grundsätze für die grund-

legenden Pflichten der Betreiber gemäß Artikel3 der Richtlinie zum 30.Oktober 2007 eingehalten 

werden.


